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dem Wirtemöergischen, in eine ewige Verbannung aus

Helvecien verwandelt.

Eine Zuschrift einiger Gemeinden von Morsce und

Aubonne gegen die Vertagung wird verlesen.

Kesselring erhält das Wort für eine Ordnungs-
motion, über die vorgenommene Trennung der Stadt-
und Staatsgüter in St. Gallen: er zweifelt, daß

solche unpartheyisch geschehen und trägt aus eine Ein-
ladung an die Vollziehung an, die Verhandlungen
darüber den gesetzgebenden Rathen mitzutheilen; —
er wünscht auch Rücknahme des Gesetzes, das die

Trennung von Gemeint» - und Staatsgütern, der Voll-
ziehung überläßt.

Lüthy v. Sol. Der Senat hat keine Initia-
tive — indeß können wir Kesselrings Antrag, ohne

darüber einzutreten, an den grossen Rath senden.

Kubli belobt und unterstüzt Kesselrings Antrag
auch die Mittheilung an den grossen Rath.

Gen hard stimmt Lüthy bey.

Mittelholzer auch. Gewiss ists, daß wann

jczt der Voll;. Ausschuß Separationen von Staats -

und Gcmeindgut vornimmt, so werden sie den Gesetz-

bcrn nicht zur Ratifikation vorgelegt. Das Gesetz

kann aber vielleicht nun vervollständigt und vervoll-

kvmmnct werden. '

Lüthy's Antrag wird angenommen.

Am -zten Juni waren keine Sitzungen in beyden

Räthen.

Sen a t 16. I u n i.
Präsident: Münger.

Bay im Namen einer Commißiou räch zur Ver-
werfung des Beschlusses über die Hausirer. Der Be-

richt wird für z Tage auf den Canzlcytisch gelegt.

Kleine Schriften.
Ueber die Staatseinkünfte der helve-

tischen Republik. Von H. Heidegger.
L. Winterthur 1800. S. 20.

Als bey Annahme der Constitution, das Volk sei-

mn Gesetzgebern und Regenten die Besorgung der

Staatshaushaltung übertrug, da anvertraute es ihnen
alle Einkünfte der chmaligen Regierungen an Capi.
talicn, Zinsen, Zehnden, Bodenzinsen, an Zollen,
an liegenden Gründen, mit angefüllten Weinkellern
und Getrcidemagazinen.— Die Eantone, die nicht'
in so reichem Maße Staatsbesitzungcn und anderes

beytragen konnten, diese erliessen einige aufgehobene
Klöster mit ansehnlichen Quellen von Einkünften. —
AU dieses mit einmal Zusammengebrachte war eine»

nicht unbedeutende Ausstattung für die neue Republik.
Da die Eantone noch abgesondert waren, da waren»

diese Einnahmequellen beträchtlich genug, die Staats-
bedürfnisse der alten Regierungen bestreiken zu können

und noch einigen Wohlstand über ihre Eantone zu'
verbreiten. — Unter dem Titel: dem Volk eine
Wohlthat zu erweisen, hob nun die Gesetz-

gebung Zehnden und Bodenzinse auf — zum Nach-
theile des Staats, der Kirche, der Schulen, tn?
Armen und vieler Bürger; dem dürftigen Landbürger
ward dadurch nicht geholfen, der Reiche aber bcrei-

chcrte sich mit einmal noch mehr. — Dem damaligem

Fiuanzde parlement der Regierung, gereichtes»

zum gerechtesten und verdientesten Vorwurfe, nicht durch
nachdrucksvolle Vorstellungen die Gesetzgeber gewarnt,-
ihnen die traurigen Folgen des Schrittes berechnet,
das bevorstehende Elend geschildert und die Opposition'
in den Räthen unterstüzt zu haben. — Mit dein»

Dekrete erwarteten die Gesetzgeber, daß die Debitoren»
die unter ihren Werth hcrabgesezten Schulden in Ca-

vital verbrieft» oder durch baare Bezahlung tilgen!
sollten. Iezt trat die leicht vorherzusthende llnmög-
lichkeit ein: die Armen konnten und die Reichen'
wollten nicht, weder verschreiben »och bezahlen. Das-
Wort aufheben nahmen viele für nicht bezah--
len, daher gaben sie weder dem Staat noch andern!
Schnldgläubigern das, was sie schuldig waren. —'
Nun sollte eine allgemeine Vermögenssteuer und nach--

her Beyträge zur Bestreitung der Kriegskosten bezahlt-

werde». So wie in Zchend- und Bodenzinssachen,-
zeichnete sich auch hier eine grosse Zahl der Landbe--

wohner aus und bezahlten nicht, wo sonst zu Taufen--
den besser denkende Bürger beytrugen. Die Vbrwal--
tungskammern brachten es' nicht dahin, eine vottstan-

dige Schätzung der liegenden Güter zu bekommen:

Die Vorsteher der Munizipalitäten, gewöhnlich' die»

Ansehnlichsten und Reichen in der Gemeinde, die

vieles zu versteuren hatten, versteckten sich hinter die-'

Abgeneigtheit der Aermcrn, sie schäzien nicht und die-'



148 --
Verwaltungskammcrn brauchten den Ernst nicht. —
Dieses ist die kurze Geschichte der zum Unglück des

Staats übel berechneten Finanzbehandlung.

Nun ist wieder von N a t io n a lg ü t e rver k a u f
und D a rle h n u n g die Rede. — Es fragt sich aber :

Hut eine representative Volksregierung das Recht, die
dem Volk und seiner Nachkommenschaft
gehörigen Domainen zu verpfänden oder zu ver-
'kaufen, ohne den Consens des Volks gefordert zu ha-

ben? oder, wo liegt diese ertheilte Vollmacht? Die
Constitution schweigt darüber. Dieses Stillschweigen
gestattet so etwas nur in solchen Fällen, wo es klar

an dem Tage liegt, daß einige Liegenschaften dem

Staat keinen Nutzen geben oder ihm unnöthi-

gen Aufwand durch Unterhall machen. Wo also die

Veräusscrung dem Staate Vortheil bringt, da ist wohl
Ausnahme. Aber, ausser diesen Fällen, bleiben die

Z omainen ein vsm Volke, der Regierung zur Aufbe-
Währung für die Nachkommenschaft anvcrtrautes Tut.
(Man sieht daß hier alles auf die Entscheidung der

Frage ankömmt: ob die Veräusscrung dem Staate
Vortheil dringt? — Wer soll diese Frage entscheiden?

Etwa die Urversammlungen?? —- Also wohl die Re-
prcsentanten des Volks: Man sorge nur für gute
Wahlen, so wird man eine gute Stellvertretung
haben, und ihr die Lösung der Frage unbedenklich
überlassen können

Soll, wie es die wahre Staatsökonomie erheischte,

keine Nationalschuld, keine Verpfändung der Zinsin-
strumente, kein Verkauf von Nationalgücern für die

Zukunft mehr statt haben, so bleibt die allgemeine
Vermögens be sie urung übrig, die Staatsaus-
gaben bestreiken zu können. Das ist die Quelle, aus

welcher eine Republik neben den Einkünften von Re-
galien und Domainen, ihre noch mangelnden Einkünfte
erheben soll. Eine unpartheyische Vertheilung dieser

Last durch ganz Helvetica, wird bey ihrer Allgemein-
heit nie so drückend seyn, als wenn, wie bis jezt

geschehen, nur der kleinere, aber edle, gute Theil
des Volks die Pflicht gegen den Staat anerkennt, und

bezahlt; — allein zu Eröffnung dieser Besteurungs-
quelle sollte die Finanzbchörde einmal im Ernste den

Vermögensstand aller helvetischen Bürger wissen. —
In der That aber sollte weder eine Vermögensbesteu-

rung, noch eine Geldcnthcbung oder auch Staatsgü-
lerverkauf darauf verwendet werden, Ausgabetitel zu

bestreiken, welche ihre besonders dafür bestimmten

Einkünfte haben. Will, wie es die Gerechtigkeit laut

fordert, die Regierung die traurige Lage der Geist«
lichkeit beherzigen, — will man diese nützlichen Staats,
bürger nicht länger verhungern und den gerechten Lohn
ihrer Arbeit ermangeln lassen, und sollen die Schulen
nicht verschlossen werden müssen und die Nachkommen-
schaft der Unwissenheit, der Wildheit und Stupidität
preisgegeben seyn; sollen die dürftigen Annen, Alten
und Kranken bey den chmaligen Instituten wieder
vervflegt werden; sollen die Armen nicht verhungern,
die sonst vom Staat Brod hatten — und soll nicht
eine grosse Zahl Bürger, auf eine der Constitution
widersprechende Weise an Zehenden und Vodenzinsen
geschädigt bleiben; — wenn all' dieses Uebel, welches
der eigentliche Zunder der Zwietracht in der Republik

war, aufhören soll, danu ist die Wiedereinführung
der Zehenden unausweichlich. —> Die Naturalabgaben,
als wirkliche Schuldsache, werden durch ihre Wieder»
cinführung in wenig Zeit das geschehene Uebel wieder
gut machen. Bleibt dann dabey dem Staat noch
einiger Uebcrschuß, dann verwende ihn die Negierung
zur Erleichterung der Bürgcrbesteurung.

Durch die Aufhebung der Zehenden und Bodenzinse
sind schon verschiedene neue, wirkliche F e u d alt i t el
entstanden, die Helvetica nie kannte: die Abgabe bey

Handcnderung der Liegenschaften, die Stempelgebühr,
' die Taferncnpatente und Zapfengeld.

Grosser Rath, 17. Juni. Einladung an
die Vollziehung binnen einem Monat die Staats,
rechnungen und das Verzeichniß alles Habens der
Republik einzusenden. — Distußion eines Gutachtens
über die Polizey der Fleischer.

Senat, 17. Juni. Vorlegung der Consntu-
tionsabschnitte über die richterliche Gewalt und die

Ortsobrigkeitcn. Einladung an den grossen Rath auf
Carts Antrag die Zehncrcommißion aufzulösen.

G r 0 sse r R a t h, 18. I u n y. Weitere Dis-
cußion über die Polizey des Flcischverkaufs. — Die
Zehncrkommißion wird aufgelöst.

Senat, 18. Iu ny. Nichts von Bedeutung!.

Grosser Rath, ly.Juny. Der grosse Nath
nimt den Grundsatz an, daß das Blutzugrechlt'auss
gehoben seyn soll.

Senat, ly. Juny. Verwerfung des Beschluss

ses über die Hausierer.
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